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ÖFFENTLICHER
VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:
CDU-Fraktion in der BV Hohenlimburg
 

Betreff:
Vorschlag der CDU-Fraktion
Hier: Industriebrachen in der Nahmer
Beratungsfolge:
16.09.2015 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die rechtlich aktuell gültigen Gebietsverhältnisse bezogen 
auf die Brachen in der Nahmer genau zu benennen und darzustellen. Die in einem 
Industriegebiet zulässigen Nutzungen sind in § 9 der deutschen Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) geregelt. Die Grenzen eines Industriegebiets werden durch einen 
Bebauungsplan festgesetzt. In einem Industriegebiet sollen besonders störende Betriebe, 
die in einem Gewerbegebiet nicht zulässig sind, angesiedelt werden, um die 
Orientierungswerte der DIN 18005 einzuhalten. Aufgrund von Zeitabläufen sind ggf. in der 
Nahmer rechtlich Veränderungen eingetreten, die Auswirkungen auf Neuansiedlungen und 
Nutzungsmöglichkeiten haben, die auf einer Karte untereinander abgegrenzt darzustellen 
sind.

Begründung

Siehe Anlage!  


